
Veuttekes -^rekiv
für

Oesckiekte -es ^iltelsltens
namens des keickslnstituts kür Altere deutlcke 
6elckicktskunde (Monumenta Sermanlae klltorica)

in Verbindung mit
K^ki. M-M0I und «01.72^^^^

berausgegeben von 

comuno c. sic^sci.

4. ^«Krgang

Verlag ttklr^^^^I 0vttl.^U§ I^aekf. / Weimar 1-41



228 Miszellen

gänzt werden müssen. Dabei wird besonderes Gewicht darauf 
zu legen sein, eine genauere Anschauung von dem Einfluß des 
Kanzlers auf die äußere Gestaltung der Diplome zu gewinnen, 
weil es durchaus ungewiß ist, „wieweit er sich überhaupt um 
mehr als die Bestellung der Notare kümmerte" (5. 274). Aber 
auch hier wird die Erkenntnis, daß das königliche Urkundenwesen 
ein Aufgabengebiet der Hofkapelle gewesen ist, weiterhelfen 
können. Ist es doch kaum sehr wahrscheinlich, daß zu Kanzlern 
ausschließlich solche Männer gemacht worden wären, die bis zur 
Übernahme ihres Amtes dem Hof ferngestanden und noch niemals 
eine Beziehung zum königlichen Urkundenwesen gehabt haben. 
Näher liegt es zu vermuten, daß auch die Kanzler zu ihrem Amt 
erst nach längerem Hofdienst gelangt sind, also bereits kapelläne 
waren. Dann nämlich würde v. Gladiß Feststellung, „daß während 
der gleichen Kanzlerschaft regelmäßig oder überwiegend ein und 
dieselbe Schule Notare annähernd übereinstimmender Ausbildung 
für die Erfordernisse der Kanzlei zur Verfügung hielt" (S. 274), 
weil anzunehmen sei, „daß der Kanzler . der Schule treu blieb, 
mit der er sich einmal verbunden hatte" (a. a. G.), erst eine 
wirklich anschauliche Erklärung finden. Sie würde dahin lauten 
müssen, daß mit den wechselnden Kanzlern auch die verschiedenen 
Schulen zur Geltung kamen, die in der Hofkapelle zusammengefaßt 
waren.

Jur Geschichte 
öer Frankfurter Reichsschatzmeister

von

E. Ziehen

Der versuch, das Imperium Romanum am Ende des Mittel- 
alters als Reich deutscher Nation zu gestalten, bleibt denkwürdig, 
wenn ihm auch nur vorübergehend Erfolg beschicken war. kein 
Geringerer als Ranke hat jenes Ringen um eine „nationale 
Staatsgewalt" als wesentliche Rechtsgrundlage der evangelisch- 
reichsständischen Politik erkannt und vor gerade einem Jahrhun­
dert im 1. Band seiner Deutschen Geschichte im Zeitalter der 
Reformation eindringlich gewürdigt.
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Werden und Schicksale des Reichskammergerichts haben seit 
Jahrhunderten die Aufmerksamkeit der deutschen Historiker aus 
sich gezogen. Die höchste Reichssteuerbehörde dagegen, die nur 
allzu kurz wirken konnte, hat wenig Beachtung gefunden.

Eines der vier großen Reichsreformgesetze vom 7. August 1495 
bestimmte, daß eine Reichsbehörde von sieben Reichsschatzmeistern 
in Frankfurt als Haupt der Reichssteuerverwaltung ihren Sitz 
haben sollte. König, Kurfürsten, Dürsten, Prälaten, Grafen, 
Ritterschaft und Städte hatten je einen Vertreter zu ernennen, 
folgende Namen werden 1495 genannt: Caspar Lachsenfelder 
aus Innsbruck für den König, Llicker Landschad von Steinach für 
die Kurfürsten, Gottfried von Lleen für die Fürsten, vr. Pfeffer 
für die Prälaten, Herr Martin von heusenstamm für die Grafen, 
einer von der gemeinen Ritterschaft wegen und Wilhelm Rottweil 
von Stratzburg für die Städte, vie Reichsschatzmeister sollten die 
eingehenden Steuern in einem Gewölbe getreulich verwahren, 
der jährlichen Reichsversammlung darüber Rechnung tun und 
nur auf ihre Anweisung Beträge auszahlen. Nachdrücklich 
wurde betont, daß diese höchsten Reichssteuerbeamten keinem 
anderen Befehl nachkommen und deshalb nicht in Ungnade fallen 
dürften.

Aus Lindau erhielt die Stadt Frankfurt im August 1496 Wei­
sung, die neue Reichsbehörde zu fördern. Der Rat sollte ihr eine 
Amtsstube im Römer sowie Gewölbe zur Bewahrung der erwar­
teten Gelder überlassen. Zur Vereidigung der Reichsschatzmeister 
kam Kurfürst Lerthold von Mainz nicht nach Frankfurt, sondern 
befahl die Reichsschatzmeister nach seiner Feste Steinheim im 
Oberen Stift, gegenüber hanau. Dort legten sie unter dem 
20. Mär; 1497 ihren Eid ab.

Drei Tage danach ging die erste kurmainzische Zahlung ein, 
und zwar ein Betrag von 79 fl. aus dem Amt Steinheim. Über 
Ein- und Ausgänge, „gebrechenn" und Unkosten führten die 
Reichsschatzmeister sorgfältig Buch, vie Hebelisten sammelten sich 
allmählich auf der Reichsamtsstube im Römer an, der auch in 
dieser Hinsicht Rathaus der Stadt nicht nur, sondern des Reiches 
wurde. Einige Listen, so der vom Bistum Speger übersandte 
stattliche Land, gewährten der neuen Reichssteuerbehörde wert­
volle Unterlagen. Welche Aussichten, wenn hier die Räume mit 
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genauen Angaben über Land und Leute im weiten Reiche sich 
füllten! hoffnungsvoll durfte man in die Zukunft blicken. Ranke 
urteilt: „Alle Deutsche wurden noch einmal sehr ernstlich als 
Reichsunterthanen betrachtet. Lasten und Anstrengungen 
sollten ihnen sämmtlich gemeinsam sein/

Die letzte Zahlung ging am 27. Mai 1499 bei den Reichsschatz­
meistern ein: Lübeck erlegte 1000 fl. Wie eng Reichsreform und 
Gemeiner Pfennig zusammengehörten, sprach Kurfürst Berthold 
wenige Wochen danach in einem Schreiben an den Bischof von 
Lübeck aus: der Gemeine Pfennig sei der Türken wegen auferlegt, 
nicht minder jedoch pro manutentioue iusticie et statuum 
imperii.

Im dramatischen Ringen um eine Reichsreform deutscher 
Nation unterlagen die Reichsstände der Habsburgischen Politik, 
der gegenüber sie nicht fest genug zusammenhielten. Für die 
Einzelheiten des wechselvollen Kampfes darf ich auf die ein­
gehende Darstellung verweisen, die ich im 2. Band meines 
Buches „Mittelrhein und Reich im Zeitalter der Reichsreform 
1356—1504" (Frankfurt M. 1937) gegeben habe.

Einige besonders charakteristische Urkunden aus der Geschichte 
des leider so kurzlebigen Reichsschatzmeisteramtes seien hierunter 
mitgeteilt.

I.

Das nachfolgende vereidigungsprotokoll vom 20. Mär; 
1497 zeigt, daß auch nach dem Scheitern des Frankfurter Reform- 
Reichstages vom Februar 1496 und nach dem Mißerfolg des Lin- 
dauer Reichstages 1496/97 Kurfürst Lerthold die Wormser Re­
formgesetze als den festen Rechtsboden für seine Reichspolitik 
ansah, jedoch der Gegenarbeit Maximilians sich voll bewußt war.

„Wir, Berchtold von gottes gnaden des heiligen stuls zu 
Menntz ertzbischoue, des heiligen Römischen reichs durch Ger­
manien ertzcanntzler und churfurste, bekennen,

Nachdem wir von unnsers allergnedigissten Hern des Römischen 
kunigs etc. verordenten reten und anwalden unnd gemeiner 
besamblung des hegligen reichs auf dem nechstgehalten reichstag 
zu Lgndaw macht und bevelh haben,
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von den schatzmeistern, die den gemeinen pfennig des nechst- 
verschinen tags zu lvorms gehalten zugeben beslossen einzunemen 
verordent sein, egde und Pflicht zu empfahen, wie daselbs zu 
Worms deshalb zutund gesatzt ist,

Das wir auf solichs von den strenngen, hochgelerten und er- 
samen unnsern lieben, besundern Bleicker Lantschad, Gotfrid von 
Clee, Georgen von Helle, doctor, unnsern canntzler und rate, 
Martin von hewsenstein, ritter, und Hanswilhelmen von Rotwil, 
so also zu schatzmeistern gegeben sein, die egde und Pflicht, 
wie die obbestimpt ordnung auswegst, und ir gedem in sonnder- 
heit in disen nachgeschriben wortten und megnung:

„Ich geloben und sweren, das ich soll und will der 
kunigclichen maiestat, churfursten, surften und stennden 
von des heiligen reichs wegen getrew sein, ere, wirds und 
nutz des heiligen reichs betrachten, raten und furnemen, 
solichs gelt der aufsatzung mitsambt meinen mitgesellen ge- 
trewlichen einfordern, zu Zranckfort in ein gewelb begein- 
annder tun und verwaren.

Ich soll und will auch solich gelt zumal oder einsteils vor 
oder nach der uberliberung ngemants, was wird, stannds 
oder wesens der were, nach oder folgen lassen, geben, zu­
sagen oder verwilligen, das ichts davon nachgelassen, volge 
gegeben oder zugesagt werde,

Dann allein den oder an die ennde, dahin ich auf der 
jarlichen samblung, die hinfur sein wirket, Ilerlich bescheiden 
werden, als zuerhalten und handthabung der christenheit 
und des heiligen reichs, fridens und rechts.

Soll und will auch mitsampt meinen mitgesellen von allen 
und geglichen einnemen und ausgeben aufrichtig rechen- 
schafft der jerlichen samblung tun und meinem bevelh ge- 
treulichen nach allem meinem bessten verstenndtnusz, sgnnen 
und vermugen obsein und das volbringen.

Daran mich auch kein negd, hasz, miet, gab, zusag, gunst, 
freuntschaft, veindtschafft oder annder sachen einicher wegse 
hindern sollen, alles ongeuerde.'

Leiblich ausgenommen und empfanngen.
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Und inen in craft des obbestimpten unnsers gewalts furtter 
macht und bevelh gegeben haben, denselben gemeinen pfennig 
nach der vorgemelten Ordnung zuempfahn, dagegen zu einem 
geben mal notdurstigclichen zu quittirn, Und alsdann damit 
furzunemen, zuhanndeln und zugefarn, wie dieselb Ordnung zu 
lVorms gemacht und die obberurt ir Pflicht inen auflegt.

Des zu urkund, haben wir unnser insigel auf disen brief;u- 
druckhen verfugt,

Der geben ist zu Stainheim an montag nach dem heiligen 
palmtag,

Nach Lristi gepurt viertzehenhundert und im sgbenundnewn- 
zigissten jare."

Stadtarchiv Frankfurt M., Reichssachen Nachträge 2449, 
Rasten III, n. 12. Pergamentblatt. Reine Unterschriften. Siegel Bertholds 
von Henneberg auf der Rückseite. Die Buchstaben „c" und „t" unterscheiden 
sich mehrfach kaum voneinander; deutliches „t": „Nlenntz" (Zeile l), deut­
liches „c": „zudruckhen" (Zeile 2 von unten); das „t" in der Jahreszahl 
u. ö. könnte auch als „c" gelesen werden.

Rus meinen handschriftlichen Regeften zur Reichsgeschichte 1486—1504 
füge ich einschlägige Daten zum Itinerar Bertholds bei: der Rurfürst 
urkundet am 14. Nlärz 1497 in Rschaffenburg (Zanssen II n. 764; Inven­
tar« d. Bad. General-Landesarchivs 1 (Rarlsr. 01) p. 56; R. R. Schaab: 
Gesch. d. großen rhein. Städtebunds 2 (Mz. 43) 524; E. Rrause: v. 
lveißenburger Handel (viss. Greifsw. 89) 36 Berthold urkundet am 
16. III. in Frankfurt (R. vemeter: Studien;. Rurmainzer Ranzleisprache 
(Rrch. f. Hess. Eesch. N. F. 12, 1919) 531.

I. a. R. Zung: O. Rkten über die Erhebung des gem. Pfennigs (Ror- 
respondenzblatt d. Gesamtoereins 57, 1909) 328 ff.

II.
Quittungen des Rönigs über Summen, die ihm in Abschlag 

der zu lVorms 1495 bewilligten 150.000 fl. angewiesen wurden, 
finden sich in Rasten III n. 1—11. Die Gesamtsumme ist an sich 
nicht unbeträchtlich. Dazu kommen die sehr hohen Leistungen, 
die Maximilian unmittelbar forderte und empfing.

1. worms, 18. August 1497 über 4000 fl. „von dem ge­
meinen pfenning, so biszheer in dem hegligen 
Reiche gefallen und zu Zranckhfurt erlegt ist" 
Unterschriften: Adolf von Nassau u. Hans von 
Landau.
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2. Zreiburg, 6. Juli 1498 über 4000 u. 15000 fl.
3. 17. Juli über 1000 fl.
4. 21. Juli über 1500 fl.
5. 23. Juli über 1000 fl.
6. 2b. Juli über 600 fl.
7. 27. Iuli über 2500 fl.
8. 11. August über 1700 fl.
9. 22. August über 300 fl.

10. 25. August über 1090 fl.
11. Mainz, 8. April 1499 über 800 fl.

Ausgeprägter Unterschied zwischen der höchst verschnörkelten 
Unterschrift Maximilians und der sachlichen, schlicht-ruhigen 
Schrift in Lertholds Subskriptionsvermerken.

Zu 1. vgl. HHStA. Wien, Reichsregister X2, f. 646 u. NR., f. XXXVII. 
Es handelt sich um jene ISO000 fl., die 1495 über die Eilende Hilfe hinaus 
zugesagt wurden. Beachte außerdem die Überlassung des Gemeinen Pfen­
nigs in den Erblanden Maximilians und Philipps. - Ziehen 2, 850 f., 568.

Zu 2. vgl. Janssen 2 n. 78l (15000 fl.) Ziehen 2, 567.
Zu 3.—7. vgl. Ziehen 2, 569. Bei Nr. 4. fehlt der Subskriptionrvermerk 

Bertholds.
Zu 8. vgl. Das Mandat betr. den Gemeinen Pfennig i. HHStA. Wien, 

Urk. allg., u. Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts (Sammlung bibliotheis- 
wissenschaftl. Arbeiten 35/36, 1914), n. 974 u. 975.

Zu 10. Z. Ph. vatt: Volumen rerum Germanicarum sive de pace 
imperii publica (Ulm 1696) p. 918 u. A. Braun: Oie Verhandlungen zwi­
schen Max. I. u. d. Reichsständen auf dem Reichstag zu Freiburg 1498 
(viss. Freib. 1898) 78 sf.

Zu 11. HHStA. Wien, Reichrregister LL, f. 46 u. 67 palatinatsbrief und 
Berthold betr. das studium in regium (Italien) m. schwungvoller Ein­
leitung, beides Mainz 8. April 1499 - Erklärung des Reichskriegs gegen 
die Eidgenossen: vgl. Z. Oierauer: Gesch. d. Schweizerischen Eidgenossen­
schaft 2 (1892), 346 u. h. Schreiber: Geschichte der Stadt Freiburg i. Br., 
Urkundenbuch 2, 642f. (1883) F. o. Stälin: Aufenthaltsorte N. Max's 
1493—1519 (Forschungen z. dt. Gesch. 1, 1882).

Gesamtsumme der Beträge 1. -11. 33490 fl.
Dazu n. l3: s. l. 10. Nov. 1498. Markgr. Christoph v. Baden 

quittiert über 1500 fl. für Hilfe gegen Frankreich.
Zur Geschichte der Reichsschatzmeister vgl. jetzt auch E. Ziehen: Frank­

furt, Reichsreform und Reichsgedanke 1486—1504 (Eberings hist. 
5tudien 371, 1940) 57—65.


